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§ 9 Vbg. VLSWLV
 Vbg. VLSWLV - Verordnung der Landesregierung über die Satzungen des Wohnbaufonds für

das Land Vorarlberg

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn zu der Sitzung sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen wurden und

mehr als die Hälfte der Mitglieder oder deren Ersatzmitglieder anwesend ist.

(2) Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

In Kraft seit 06.08.1981 bis 31.12.9999
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